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dexmiete in Frage gestellt sieht, weil die
Voraussehbarkeit der Mietzinsentwicklung
damit entfalle. Der Vollständigkeit halber
sei darauf hingewiesen, dass die
wertvermehrenden Investitionen und deren
Überwälzung wie heute möglich wären. Entfallen

würden aber die heute möglichen
weiteren Erhöhungsgründe wie beispielsweise

derjenige infolge einer Handänderung

der Liegenschaft.

Rechtskommission des Nationalrates
Nachdem soeben besprochenenEntscheid
des Ständerats hat die Rechtskommission
des Nationalrats Ende Juni 2010 nun
entschieden, auf ihren früheren
Nichteintretensentscheid zurückzukommen. Die
Kommission beantragt dem Nationalrat mit 15

zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung nun,
die Mietrechtsrevision an die Hand zu
nehmen. Gegenüber dem Ständerat ist die
Rechtskommission des Nationalrats aber
der klaren Ansicht, dass die Mietzinse an
den vollen LandesindexderKonsumentenpreise

angepasstwerdensollen,wie diesder
ursprünglich zwischen denVerbänden
ausgehandelte Kompromiss aus dem Jahre
2007vorsah.

Siestelltsich damit indieserFragegegen
den bundesrätlichen Entwurf. Die
Rechtskommission des Nationalratsverwirftauch
die neue vom Ständerat beschlossene
Bestimmung, wonach die Anpassung des
Mietzinseswährend der Mietdauer zulässig
sei, wennderMietvertrag eineÜberprüfung
der Mietzinse nach fünf oder mehr Jahren
vorsieht.

Wie weiter?
DieunterschiedlichenEntscheide imNatio-nal-

und Ständerat zeigen, wie umstritten
die Revision des Mietrechtes ist. Nächste
Etappe ist nun wiederum der Nationalrat,
der im September 2010 die Vorlage erneut

Mietrechtsrevision:
Noch ist alles offen
Seitdem Erscheinen der Botschaft des

Bundesrats zurRevision desMietrechtes
vom 12. Dezember2008 ist die Vorlage
schon verschiedentlich in Rechtskommissionen

beziehungsweiseNational-und
Ständerat behandelt worden.Die Ergebnisse

der Diskussionenwarenaber sehr
unterschiedlich.

AlsErstes lehnte dieRechtskommission des

Nationalrats im März 2009 die Vorlage des
Bundesrats ab und wollte auf eine
Mietrechtsrevision verzichten.1Inder Folge
entschied auch der Nationalrat am 25. Mai
2009, auf die Revisionsvorlage des Bundesrates

nicht einzutreten. Hauptstreitpunkt
war dabei die Frage, ob die Mieten zu hundert

Prozent an den Landesindex der
Konsumentenpreise angepasst werden sollen
oder ob ein speziellerTeuerungsindex ohne
Wohn- und Energiekosten zur Anwendung
kommensoll,wiedies derBundesrat
vorgeschlagen hatte.

Die Rechtskommission des Ständerats
trat dann imNovember2009aufdieVorlage
ein. Anfang dieses Jahres stimmte dieselbe
Kommission der Revision des Mietrechts
mit acht zu vier Stimmen bei einer Enthaltung

grundsätzlich zu. Sie sprach sich mit
sieben zu fünf Stimmen für den bundesrätlichen

Vorschlag aus, wobei aber eine
Minderheit den gesamten Landesindex der
Konsumentenpreise berücksichtigt haben
wollte.Mit sieben zu drei Stimmenbeizwei
Enthaltungen fügte die Rechtskommission
eine neue Bestimmung bei, wonach eine
AnpassungdesMietzinses währendder
laufenden Mietdauer nach Ablauf von fünf
oder mehr Jahren zulässig sein soll. Diese
Anpassungsmöglichkeit aneine Vergleichsmiete

müsste jedochbereits im Mietvertrag
vereinbart worden sein.

Beratung im Ständerat
In derJunisession2010 hat nun der Ständerat

das Mietrecht erörtert. Er unterstützt
dabeigrundsätzlich denSystemwechsel zur
Indexmiete. Die Mieten sollen – wie in der
bundesrätlichenVorlagevorgesehen– künftig

nach der Teuerung gemäss einem
Spezialindex berechnet werden. Es soll eine
Anpassungan einen Leitindex erfolgen,der
sich ohne Wohn- und Energiekosten
berechnet. Dies dürfte einer Anpassung von
achtzig bis neunzig Prozent der allgemeinen

Teuerung entsprechen. Der
Mieterverband wäre damit natürlich zufrieden,
während der Hauseigentümerverband
argumentiert, dass durch diese Lösung der
Mietzins Jahr für Jahr eigentlich weniger
wert werde. Angesichts des bestehenden
Kostenrisikos der Vermieter sei dies
grundsätzlich nichtzu verstehen. Dem Spezialindex

wird weiter entgegengehalten, dass
schwierige politische Diskussionen
entstünden, wie dieser Spezialindex schliesslich

zusammenzustellen sei.

Der Ständerat hat gegenüber dem
bundesrätlichen Vorschlag dann aber ein
Notventil eingebaut für Mietverhältnisse, die
längere Zeit oder gar Jahrzehnte dauern.
Diese Mietzinse würden sich vom Markt
entfernenund quasikünstlich tiefgehalten.
Solche Altmieter würden deshalb gegenüber

Neumietern bevorzugt werden.
Entsprechend schlägt der Ständerat vor, dass
im Mietvertragvereinbartwerdendarf,dass
der Mietzins nach mindestens fünfjähriger
Mietdauer an die aktuellen Verhältnisse –
sprichdie Vergleichsmiete–angepasst werden

kann. Es käme damit dasselbe System
zur Anwendung, das in Fällen der Anfechtung

des Anfangsmietzinses von Wohnräumen

neu gelten soll. Nicht erstaunlich ist,
dass der Hauseigentümerverbanddiese
Ergänzung begrüsst, während der Mieterverband

darin den Systemwechsel auf die In-
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Zeitplan Mietrechtrevision

27.02.2008
BR beauftragt dasEVD mit der

Durchführung einer Vernehmlassung

13.11.2007
Einigung der Sozialpartner

unter der Leitung von BRLeuthard

beraten wird. Je nach Entscheidfindung
folgtdanacheineventuelles
Differenzbereinigungsverfahren mit der Rechtskommission

des Ständerates, das frühestens im
Dezember abgeschlossen werden könnte.
Danach ginge die Vorlage wiederum in den
Ständerat. Es ist heute daher offen, ob und
wann ein allfälliges neues Mietrecht definitiv

beschlossen werden kann oder ob die
Gesamtvorlage scheitern wird. Erstaunlich
istdasangesichts der unterschiedlichen
Interessenlagen eigentlich nicht.

01.01.2009 01.01.2010

Auswirkungen für
Wohnbaugenossenschaften

Nicht weiter diskutiert wurde bis anhin die
Bestimmung, dass ein allfälliges neues
Mietrecht eine Spezialregelungfür gemeinnützige

Wohnbauträger und für die öffentliche

Hand vorsehen würde. Gemäss dem
neu vorgesehenen Artikel 269g OR könnten
diese denMietzins weiterhin nachder
sogenannten Kostenmiete festlegen. Der
Bundesrat würde die genauere Gestaltung des
Mietzinses nach der Kostenmiete in einer
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Verordnung regeln. Überraschend ist im
Übrigen, dass die Frage der Übergangsbestimmungen

zurzeit keine grossen Diskussionen

ausgelöst hat. Dies obwohl in der
Botschaft festgehalten worden ist, dass bei
relativ niedrigem Hypothekarzinsniveau
der Wechsel auf die Indexmiete mittel- bis
langfristig für die Vermieterseite nachteilig
sein könnte.2

1 vgl. wohnen4/ 2009, S. 48.
2 Botschaft zur Änderung des Obligationenrechtes vom

Dezember 2008, S. 35

25.05.2009
Der Nationalrat

beschliesstNichteintreten

12.12.2008
Verabschiedung der Botschaft

durch den BR

28.11.2007
VO-Änderung zum Mietrecht

Referenzzinssatz)

19.09.2008
BR beauftragt das EVDmit

der Erarbeitung einer Botschaft
Sommersession 2010

Behandlung im Ständerat

01.01.2008
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